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Gute Immobilienpro-
jekte starten lange vor
dem ersten Spaten-

stich. Sie beginnenmit dem
offenen Dialog – mit gegen-
seitigemVertrauen und der
Bereitschaft, unterschiedli-
che Perspektiven früh zusam-
menzubringen.Wenn Planer,
Techniker, Ökonomen, Poli-
tik, Verwaltung und Stadtge-
sellschaft an einemTisch sit-
zen, entsteht mehr als nur ein
Gebäude: Es entsteht ein Pro-
jekt, das wirtschaftlich trägt,
städtebaulich überzeugt und
von denMenschen vor Ort
mitgetragen wird.
Gerade jetzt ist dies so ent-

scheidend. Unsere Städte
brauchen neueWohnungen,
moderne Arbeitswelten, kluge
Umnutzungen und lebendi-
ge Quartiere.Wie gelingt das?
Mit Expertise und dem offe-
nen Austausch über Ideen,
Genehmigung,Wirtschaft-
lichkeit, Technik und öffent-
lichem Interesse. Genau dort
wächst Qualität. Genau dort
wird aus hohem Anspruch ge-
bauteWirklichkeit.
Interdisziplinäre Zusam-

menarbeit ist deshalb kein
zusätzlicher Baustein, son-
dern eine wesentliche Basis
für erfolgreiche Projekte. Sie
schafft Klarheit, beschleunigt
Verständigung undmacht
gute Konzepte belastbar. Dies
ist kein Umweg, sondern der
direkteWeg zu Lösungen, die
dadurch breiter getragen und
erfolgreicher umgesetzt wer-
den.
Wer früh miteinander

spricht, plant besser, baut
zielgerichteter und stärkt das
Vertrauen inVeränderung. So
entstehen Immobilien, die
nicht nur jetzt gebraucht wer-
den, sondern unsere Städte fit
für die Zukunft machen.

MaxSchultheis
Der Autor ist Real Estate Asset
Manager, Dipl.-Ing.-Architekt
und Inhaber der
MXS Real Estate Consulting.
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Eigenleistung lohnt nicht immer
(rps) Ein Hausbau ist teu-
er. Viele Bauherren überle-
gen daher, durch Eigenleis-
tungen Geld zu sparen. Doch
wer selbst Hand anlegt, sollte
wichtigeAspekteberücksichti-
gen, um am Ende nicht drauf-
zuzahlen, rät der Verband Pri-
vater Bauherren (VPB).
Typische Eigenleistungen

finden sich im Innenausbau,
etwabeimStreichenoderbeim
VerlegenvonBöden.Allerdings
werden Abläufe auf der Bau-
stelle oft unterschätzt. Bauher-
ren sollten ehrlich prüfen, wie
viel Zeit, Kraft undFachwissen
siemitbringen. FürmancheAr-
beiten reicht esnicht, sichWis-

sen ausTutorials anzueignen –
hier sindQualifikationennötig.
Wichtig sind zudem klare Ab-
sprachen: Wer übernimmt
welche Arbeiten und wann?
Experten raten, Eigenleistun-
gen frühzeitig schriftlich in
der Baubeschreibung festzu-
halten. Unklare Zuständigkei-
ten können sonst zu Mängeln
oder teurenKonflikten führen.
Eigenleistungen sollten mit

ausreichendZeitpuffer geplant
werden, sonst kann es zu Kon-
flikten kommen. Beispiel: Wer
Parkett selbst verlegt, muss
dies im vorgesehenen Zeit-
fenster erledigen, damit nach-
folgende Arbeiten reibungslos

erfolgen. Ein zentrales Risiko
ist die Haftung: Für eigene Ar-
beiten sind Bauherren selbst
verantwortlich. Treten Män-
gel auf, haftet der Bauträger in
der Regel nicht. Zwar muss er
auf Probleme hinweisen, darf
aber davon ausgehen, dass
Eigenleistungen fachgerecht
ausgeführt werden. Im Zwei-
fel empfiehlt sich die Unter-
stützung durch einen Sach-
verständigen. Helfen Freunde
mit, müssen Bauherren diese
bei der Berufsgenossenschaft
BGBAUanmelden–unabhän-
gig davon, ob die Hilfe bezahlt
wirdodernicht.Nur so sinddie
Helfer unfallversichert.

(bü) Kabelanschluss Auch
wenn Kosten für einen Ka-
belanschluss nicht mehr auf
Mieter umgelegt werden dür-
fen, kann eine Eigentümer-
versammlung einen Sam-
melkabelvertrag für das Haus
beschließen. Das gilt selbst
dann, wenn nicht alle Woh-
nungen vermietet sind und
einzelne Eigentümer Nachtei-
le sehen. Entscheidend ist die
Wirtschaftlichkeit: Sind die
Konditionen deutlich günsti-
ger als bei Einzelverträgen (hier
2,26 Euro statt 4,90 Euro pro
Wohnung und Monat), ist der
Beschluss zulässig – auch bei
knapperMehrheit. (AmGHam-
burg, 980b C 24/24)

Patienten Eine Arztpraxis mit
täglich bis zu 100 Patienten ist
in einem Wohngebiet grund-
sätzlich zulässig. Eine geplan-
te Erweiterung mit deutlich
mehr Patienten kann jedoch
unzulässig sein. Steigt die Zahl
auf bis zu 265Besucher täglich
und wird der Betrieb bis in
den Abend ausgeweitet, über-
schreitet dies den zulässigen
Rahmen. Die Wohnnutzung
würdedadurch zu stark beein-
trächtigt – Nachbarn können
sichdagegenwehren.Maßgeb-
lich ist dabei stets eine Abwä-
gung zwischen zulässiger ge-
werblicher Nutzung und dem
Schutz der Wohnruhe. (VwG
Köln, 8 K 676/25)
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Steuern sparen durch Abschreibung

VON PATRICK PETERS

Wer eine Immobilie als Anla-
geobjekt erwirbt, will damit in
der Regel vor allem Geld ver-
dienen. Im Fokus stehen die
Mieteinnahmen, gewiss, aber
auch steuerlicheVorteile durch
den Immobilienkauf können
für zusätzliche Einnahmen
sorgen. Das gelingt vor allem
überAbschreibungen (AfA: Ab-
setzung für Abnutzung). Die-
se sollen den Wertverlust von
Wirtschaftsgüternausgleichen,
indem die Abnutzung von Im-
mobilienüber einenbestimm-
tenZeitraumhinweg steuerlich
geltendgemachtwerdenkann.
In jüngster Vergangenheit hat
sich in diesem Bereich viel ge-
tan. So hat zum Beispiel das
Wachstumschancengesetzder
Bundesregierung neue Anrei-
ze durch eine Sonderabschrei-
bung für den Mietwohnungs-
neubau geschaffen, und eine
aktuelle Entscheidung des
Bundesfinanzministeriums
(BMF) verbessert die prak-
tische Anwendung von Ab-
schreibungen spürbar.
Gerade durch die degressive

AfA für Neubauwohnungen in
Kombination mit der Sonder-
abschreibung nach § 7b EStG
(Einkommensteuergesetz) ste-
henattraktive Steuervergünsti-
gungen bereit. Bei der degres-
siven Abschreibung beträgt
der Abschreibungssatz fünf
Prozent pro Jahr, allerdings

nicht von den ursprünglichen
Kosten, sondern vom jeweili-
gen Restwert (dem sogenann-
ten „Buchwert“). Das führt zu
höheren Abschreibungsbeträ-
gen in den ersten Jahren, die
dann rechnerisch abnehmen,
wie das Bundesbauministe-
rium vorrechnet: Bei 400.000
Euro Investitionskosten seien
innerhalb von sechs Jahrenku-
muliert rund 106.000 Euro ab-
schreibungsfähig,weil die fünf
Prozent in den Folgejahren je-
weils vom sinkenden Restwert
berechnetwerden.Maßgeblich
fürdieBerücksichtigung ist vor
allem das Zeitfenster: Begüns-
tigt sind Gebäude, bei denen
mit der Herstellung nach dem
30. September 2023 und vor
dem1.Oktober 2029begonnen
wurde. Als Beginn derHerstel-
lung gilt ausdrücklich das Da-
tum der Baubeginnsanzeige.
Ein weiterer Vorteil: Der

Wechsel von der degressiven
Abschreibung zurück zur line-
aren AfA ist zulässig, was Ge-
staltungsoptionen eröffnet,
etwa wenn sich die Einkom-
menssituation oder die Zins-
last verändert. „Die lineare
Abschreibungbemisst sichbei
Wohngebäuden grundsätzlich
nach einem festen Jahressatz.
Für Wohngebäude, die nach
dem 31. Dezember 2022 fer-
tiggestelltwurden, beträgt die-
ser Satz nun drei Prozent pro
Jahr. Damit verkürzt sich der
rechnerische Abschreibungs-

zeitraum“, sagt Immobilien-
projektentwickler Christian
Paschertz von der Paschertz
Unternehmensgruppe in Wil-
lich.
Neben der linearen oder de-

gressiven, also regulären AfA
kann fürbestimmteneueMiet-
wohnungen zusätzlich eine
Sonderabschreibung von bis
zu fünfProzent jährlich im Jahr

der Anschaffung oder Herstel-
lungund inden folgendendrei
Jahrengenutztwerden.DerZu-
gang ist jedoch stärker kondi-
tioniert als bei der normalen
AfA. Für den neueren Förder-
zeitraum (Bauantrag/Bauan-
zeige nach dem 31. Dezember
2022 und vor dem 1. Oktober
2029) verlangt dasGesetz, dass
dieWohnung in einemGebäu-

de liegt, das die Kriterien eines
„Effizienzhaus 40“ mit Nach-
haltigkeitsklasse erfüllt und
dies über das „Qualitätssie-
gel Nachhaltiges Gebäude“
nachgewiesen wird. Zudem
muss die Wohnung zehn Jah-
re entgeltlich zu Wohnzwe-
ckenüberlassenwerden.Wich-
tig sind zudem die doppelten
Deckelungen: Zum einen gilt

eine Baukostenobergrenze
von 5200 Euro je Quadratme-
ter Wohn- und Nutzfläche für
diesen neuen Zeitraum; zum
anderen ist die Bemessungs-
grundlageder Sonderabschrei-
bung zusätzlich auf maximal
4000 Euro je Quadratmeter
begrenzt. Wer die Obergrenze
durch nachträgliche Herstel-
lungs- oder Anschaffungskos-
ten innerhalb eines definier-
ten Zeitraums überschreitet
oder die Vermietungsvoraus-
setzungen nicht einhält, muss
die Sonderabschreibung rück-
gängig machen.
Dazu kommt: „Vermieter

können Immobilien mit hö-
heren Beträgen von der Steu-
er abschreiben, wenn sie mit
einem Gutachten eine kürze-
reNutzungsdauernachweisen
als die gesetzlich vorgesehene.
Das Sachverständigengutach-
ten muss die Gründe für die
verkürzte Nutzungsdauer be-
legen. Dies können bauliche
Mängel, intensive gewerbli-
che Nutzung oder andere Fak-
toren sein. Die Kosten für das
Gutachten sind steuerlich ab-
setzbar“, erklärt der öffentlich
bestellte und vereidigte Sach-
verständige Dieter Eimerma-
cher aus Frankfurt. Wichtig:
Der Antrag aufVerkürzung der
Nutzungsdauermuss beim Fi-
nanzamtgestelltwerden.Ohne
Genehmigung bleibt die regu-
läre Abschreibungsdauer be-
stehen.

KAPITALANLAGE

Steuerliche Abschreibungen spielen für Immobilieninvestoren eine zentrale Rolle. Neue gesetzliche Regelungen und
Fördermöglichkeiten eröffnen zusätzliche Spielräume – vor allem in den ersten Jahren nach dem Kauf oder Neubau.

Wer in Immobilien investiert, profitiert von verschiedenen Abschreibungsmöglichkeiten. FOTO: DPA
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Wer regelmäßig Immobilienportale durchsieht, kennt sie:

Häuser oderWohnungen, die seit Monaten – manchmal

sogar über ein Jahr – zum Verkauf stehen. Für Eigentümer

ist das häufig eine unangenehme Situation. Denn je länger

eine Immobilie sichtbar amMarkt ist, desto schwieriger wird

es oft, einen guten Preis zu erzielen. Viele Verkäufer gehen

zunächst davon aus, dass Zeit beim Immobilienverkauf keine

entscheidende Rolle spielt. „Der richtige Käufer wird schon

kommen“, lautet eine verbreitete Annahme. In der Praxis

zeigt sich jedoch häufig ein anderes Bild. „Viele Eigentümer

unterschätzen, wie stark die erstenWochen der Vermark-

tung den gesamten Verkaufsprozess prägen“, sagt Niklas

Reith, Geschäftsführer der Next Concept Immobilien GmbH.

„Eine Immobilie erzeugt zu Beginn die größte Aufmerksam-

keit. Wird dieser Moment nicht genutzt, lässt das Interesse

der Käufer oft deutlich nach.“ Tatsächlich beobachtenMarkt-

teilnehmer seit einiger Zeit ein verändertes Käuferverhalten.

Interessenten vergleichen Angebote intensiver, verfolgen

Preisentwicklungen und achten darauf, wie lange ein Objekt

bereits amMarkt ist. Bleibt eine Immobilie über längere

Zeit online, entsteht schnell der Eindruck, dass etwas nicht

stimmt – selbst wenn Lage und Zustand überzeugen.

„Damit verändert sich auch die Verhandlungsposition“,

erklärt Alexander Spirer, der gemeinsammit Reith das

Unternehmen führt. „Kaufinteressenten treten deutlich

selbstbewusster auf, wenn sie sehen, dass ein Objekt schon

länger angeboten wird.“ Die Ursache liegt häufig weniger im

Objekt selbst als im Ablauf des Verkaufs. Immobilien werden

manchmal ohne klare Strategie inseriert: Unterlagen sind

unvollständig, die Zielgruppe ist nicht eindeutig definiert

oder Besichtigungen verlaufen ohne Struktur. Dadurch ver-

liert der Verkaufsprozess an Dynamik – und die Zeit arbeitet

gegen den Eigentümer. Fachleute raten deshalb, bereits vor

der Vermarktung zentrale Fragen zu klären: Wie hoch ist

der realistischeMarktwert? Welche Käufergruppe passt zur

Immobilie? Und welche Vermarktungsstrategie sorgt dafür,

dass die richtigen Interessentenmöglichst früh erreicht

werden?

Ein strukturierter Verkaufsstart kann entscheidend sein.

Immobilien, die von Beginn anmit klarer Strategie an den

Markt gehen, werden häufig schneller verkauft und erzielen

stabilere Preise. Viele Eigentümer lassen daher vor Verkaufs-

start eine unabhängige Marktanalyse erstellen, um Fehl-

starts zu vermeiden.

Für die fachliche Einordnungwurde auch das Düsseldorfer

UnternehmenNext Concept Immobilien GmbHbefragt.

Telefon: 0211 54129983 • www.nextconcept-immo.com

Zu lange im Angebot – das kann teuer werden

Niklas Reith (l.) und Alexander Spirer sind die Geschäfts-

führer der Next Concept Immobilien GmbH in Düsseldorf.
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